
1

IN
T

E
R

R
E

G
 B

ay
er

n 
–

Ö
st

er
re

ic
h 

20
07

 –
20

13

Berichtswesen und 

Publizität

INTERREG – gemeinsam

grenzenlos gestalten
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13 Berichtswesen 

Stufe 1

Für jede Zwischenabrechnung (d.h. pro Berichtszeitraum) reicht jeder 
Projektteilnehmer (PP + LP) folgende vollständig ausgefüllten und 
einzeln unterschriebenen Formulare bei seiner zuständigen RK ein:
 Bericht des Projektteilnehmers über die inhaltliche Umsetzung

 Ausgabennachweis mit Belegsaufstellung

 Stundenliste 

 In Ö: Darstellung der rechtskonformen Auftragsvergabe (ab 40.000€) bzw. 
in BY: Vermerk zur Auftragsvergabe

Wichtig: Auch wenn ein Partner keine Kosten hatte, muss er alle 
Berichtsteile vorlegen (Nullmeldung bei den Kosten) und eine 
Prüfbestätigung durch die RK ausstellen lassen!! 
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Stufe 2:

Nach erfolgter Prüfung durch die zuständige RK bzw. FLC-Stelle leitet 
jeder Projektteilnehmer (PP + LP) seinen Bericht mit allen 
Abrechnungsunterlagen (Ausgabennachweis etc.) für seinen 
Projektteil sowie die FLC-Prüfbestätigung umgehend an den 
Lead-Partner weiter.
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Stufe 3:
Der Lead-Partner (LP) erstellt daraus für das Gesamtprojekt zwei 

weitere Dokumente und reicht diese bei der LP-RK zur EFRE-
Mittelanforderung ein.: 

 den Bericht des LP über den Fortschritt des Gesamtprojekts Teil A: 
Inhaltliche Umsetzung

 sowie Teil B: Finanzielle Umsetzung

Anmerkung zur Schlussabrechnung: 
Bei der Schlussabrechnung soll sich der inhaltliche Teil des Gesamtberichts 
des LP (also Teil A) auf den gesamten Projektdurchführungszeitraum beziehen.
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 Verpflichtung, bei allen öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen kenntlich zu machen, dass das Projekt aus 
EFRE-Mitteln kofinanziert wurde.

 Kenntlichmachung durch EU-Logo mit Verweis auf den 
EFRE und Programmlogo

 Bei Nichteinhaltung werden die Kosten für die jeweilige 
Publizitätsmaßnahme nicht anerkannt und gestrichen!!!
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Bei Infrastruktur- oder Baumaßnahmen mit einem 
öffentlichen Gesamtbeitrag von über 500.000 Euro:

 Hinweisschild während der Durchführung 

 bzw. 6 Monate nach Projektabschluss eine 
permanente gut sichtbare Erläuterungstafel von 
signifikanter Größe mit EU-Logo, Verweis auf den 
EFRE und Programmlogo
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www.interreg-bayaut.net

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?



5

IN
T

E
R

R
E

G
 B

ay
er

n 
–

Ö
st

er
re

ic
h 

20
07

 –
20

13

Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei der Umsetzung 

Ihres INTERREG-Projekts !


